
 

 

 

 

Typ: A B C E F H ØK ØI 

DV-EC-225 370 320 175 335 245 6xM6 213 10 (4x) 

DV-EC-315 560 470 330 435 330 6xM8 285 10 (4x) 

DV-EC-355 723 623 390 595 450 6xM8 438 12 (4x) 

 
 

 

 

 

 

 

EC-DACHVENTILATOREN 

Typ: DV-EC- 225 / 315 / 355 

 100 % regelbar, energiesparend und wartungsfrei 

 

 

Beschreibung: 

 

Die Ventilatoren dieser Baureihe sind mit rückwärts gekrümmten 

Aluminium-Laufrädern versehen und sie sind mit Gleichstrom- 

Außenläufermotoren, in denen die Leistungselektronik und der thermische 

Motorschutz integriert sind, ausgestattet.  

Die Motoren sind schwingungsfrei aufgehängt.  

Das Ventilatorgehäuse ist aus Aluminium; der Rahmen besteht aus 

verzinktem und anschließend pulverbeschichtetem Stahlblech.  

 

 

Regelung: 

 

Die Ventilatoren können über ein 0-10 V – Signal angesteuert werden. 

FAHO bietet einen stufenlosen Regler und eine Druckkonstanthaltungs-

regelung an. Die Einstellung des Drehzahl- bzw. Drucksollwertes erfolgt 

an den Reglern, die direkt am Ventilator angebracht sind. Die Geräte sind 

zur Realisierung des Tag/Nacht – Betriebes mit der Anschlussmöglichkeit 

für eine externe Zeitschaltuhr versehen; der Absenkwert ist jeweils frei 

einstellbar. 

 

 

Abmessungen:  

1. schnelle Montage durch stromlosen Anschluss 

2. zur Aufnahme der Brandschutzabsperrvorrichtung FS 80 oder FS 

100 

3. hochwertiges Gehäuse aus dämmaktivem PUR-Schaum 

4. schmutzabweisend 

5. mit leicht zu reinigendem Aluminiumstreckmetallfilter 

6. die Abdeckung ist einfach von dem Grundrahmen abzuziehen 

(Magnethalterung) 

7. mit integriertem selbstregulierenden Volumenstrombegrenzer 

8. formschöne Komplettausführung 

9. Einbaulage senkrecht oder waagerecht möglich 

 

 

Aufbau: 
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EC-DACHVENTILATOREN 
 
 

DV-EC-225 

 

DV-EC-315 

 

DV-EC-355 

 

 

Typ: DV-EC-225 / 315 / 355 

ARÜ 90 ist der z. Zt. einzige für diesen Verwendungszweck entwickelte und 

zugelassene feuerwiderstandsfähige Abschluss besonderer Bauart und 

Verwendung, dessen Zulassung nicht i. V. m. einer Brandschutzklappe zu 

betrachten ist. Die Zulassung beinhaltet sämtliche Anforderungen des Bauteils 

(Zulassungsnummer wird nachgereicht). 

Anmerkung: 

Wenn nicht sämtliche Anforderungen in der Zulassung beschrieben sind, muss 

immer gleichzeitig mit auf die Zulassungen der Brandschutzklappen Z- 41.3-… 

zurückgegriffen werden, da diese Abschlüsse praktisch nur eine 

Weiterentwicklung der bekannten Brandschutzklappen sind. 

 

Verwendung 

Auf Grund der unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von 

Brandschutzklappen und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede 

genau zu achten.  

Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen (Wände und Decken) mit 

geforderter Feuerwiderstandsdauer sind nach § 29 und § 30 (8) MBO nur 

zulässig, wenn sie mit feuerwiderstandsfähigen, dicht- und selbstschließenden 

Abschlüssen (Feuerschutzabschlüsse) versehen sind. 

Brandschutzklappen sind dann notwendige Bauteile, wenn an diese Wände 

Forderungen an den Feuerwiderstand gestellt werden. Beim Betrieb einer 

Lüftungsanlage müssen Brandschutzklappen bestimmungsgemäß in der 

geöffneten Position verbleiben. Im Auslösefall müssen sie schnell und dicht 

schließen. 

Feuerschutzabschlüsse müssen bestimmungsgemäß geschlossen sein d. h. 

sie müssen so beschaffen sein, dass sie z.B. als Türen nach dem 

Personendurchtritt sofort selbsttätig schließen. 

Feuerwiderstandsfähige Abschlüsse besonderer Bauart und Nutzung 

sollen, z.B. aus betrieblichen Gründen, dauerhaft offen bleiben und sind immer 

mit entsprechend zugelassenen Feststellanlagen auszuführen. Diese müssen 

im Brand- (Rauchfall) ein sofortiges selbsttätiges Schließen bewirken. 

Eine von den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen 

Zulassung abweichende Verwendung der Brandschutzklappen als 

Feuerschutzabschluss ist unzulässig (Info DIBT v. 6.3.2008) Auf Grund der 

unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von Brandschutzklappen 

und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede genau zu achten. 

 

Kennlinien: 

 

 

Elektrischer Anschluss: 
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EC-DACHVENTILATOREN 

Typ: DV-EC- 225 / 315 / 355 

 
Technische Daten: 

 

 DV-EC-225 DV-EC-315 DV-EC-355 

Spannung 230 V 230 V 230 V 

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

Phase 1 ~ 1 ~ 1 ~ 

Leistung 159 W 153 W 521 W 

Strom 1,27 A 1,24 A 2,18 A 

Nennvolumenstrom 560 m³/h 1080 m³/h 1800 m³/h 

Gesamtdruckdifferenz: 200 Pa 200 Pa 200 Pa 

Drehzahl 3120 1/min 1532 1/min 1800 1/min 

Schalldruckpegel in 4m 

(Freifeld) 
56 dB(A) 45 dB(A) 59 dB(A) 

Schalldruckpegel in 10m 

(Freifeld) 
49 dB(A) 37 dB(A) 51 dB(A) 

Max. 

Fördermitteltemperatur 
55 °C 60 °C 60 °C 

Isolationsklasse B B F 

Schutzklasse, Motor IP 54 IP 54 IP 55 

Gewicht 5 kg 12 kg 22,6 kg 
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